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Das ist für mich bei den Modelllösungen auch als Frage aufgetaucht. Im Gk kommt das bei der
Aufgabe B2 gleich an zwei Stellen vor. Dort steht „berechnen Sie den Inhalt dieser Fläche“ bzw.
„Bestimmen Sie rechnerisch den Zeitpunkt,…“.

In beiden Fällen tauchen in der Modelllösung keine Stammfunktionen auf, was dem Operator
„berechnen“ bzw. „Rechnerisch bestimmen“ eindeutig nicht entspricht.

An den Operatoren wurden in dieser Hinsicht keine Veränderungen vorgenommen. (Beim
rechnerischen Nachweis der einzigen Extremstelle wird nach wie vor die Ableitung angegeben.)

Im LK gibt es bei B1 auch eine Stelle, bei der eine „Berechnung“ eines Anteils einer Fläche
gefordert ist, dort können die SuS gar keine Stammfunktion selbst erstellen (Partielle
Integration ist raus aus dem KLP). Also bezieht sich das Wort „berechnen“ einzig auf den Anteil
der einen Fläche an der anderen. Anders kann man das gar nicht deuten. Dort ist in der
Modelllösung nur ein Bruch aufgeführt, in dem die Integrale stehen. Kann man dann mit GTR
lösen. Entspricht m. E. auch gar nicht dem Operator.

Ich habe diesbezüglich die QuALIS angeschrieben. Falls die mir noch rechtzeitig antworten,
vermelde ich es hier.
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